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Seit 1918 ist die Schweiz als Rheinuferstaat anerkannt und hat damit das Recht auf Freiheit der 
Schifffahrt bis ins offene Meer erworben. Wie kompliziert die Schifffahrt auf dem Oberrhein war, 
vermag man daraus zu erkennen, dass bis in die vierziger Jahre ein flachgehendes kleines Die-
selboot leere Kähne von Basel nach Kehl schleppte, um dann mit der Bahn wieder nach Basel 
transportiert zu werden. Im Jahre 1903 fuhr der erste Schlepper nach Basel. 1904 folgte die be-
rühmte Fahrt des Schraubenschleppers „Knipscheer IX" mit dem Kahn „Christine", der 400 
Tonnen Kohlen geladen hatte. 1909 kamen schon 91 Dampfer mit 100 Kähnen nach Basel und 
brachten 35‘408 Tonnen Güter mit. Auch Personenfahrten wurden durch die Köln-Mülheimer 
Dampfschifffahrtsgesellschaft nach Basel durchgeführt. Ab 1907 fuhren die Dampfer ·„Christian 
Musmacher", die „Mülheim am Rhein" und ein in London gekaufter Themse-Dampfer in Basel. 
Basel wurde von 1840 bis 1850 von Passagierdampfern angefahren. Die technisch ungeeigne-
ten Boote waren dem Einsatz oberhalb Strassburgs jedoch nicht gewachsen und die aufkom-
mende Eisenbahn wurde dann für die Reisenden sicherer und schneller. 

Erheblich später als auf dem Nieder- und Mittelrhein entwickelte sich die Dampfschifffahrt auf 
dem Oberrhein. Das erste Dampfschiff das nach Basel kam, war die „Stadt Frankfurt" am 28. 
Juli 1832. 1838 kam es zur Gründung der Service Generale de. Navigation, die 2 Boote, näm-
lich die „Ville de Bale" und die „Ville de Strasbourg" zwischen Basel und Strassburg verkehren 
liessen. 

1. Was bedeutet heute, das „Recht der Freiheit der Schifffahrt bis ins offene Meer erworben" 
zu haben? Ist damit gemeint, dass Schweizer Schiffe keine Gebühren bezahlen müssen 
auf dem Rhein? 

2. Wie viele Schiffe fahren unter der Flagge von Basel-Stadt? Wie viele Schiffe sind in unse-
rem Kanton somit registriert? Die Frage betrifft nur die grossen Schiffe, also keine kleine 
Rhein-Schiffli. 

3. Welches Recht herrscht auf dem Rhein-Wasser vor? Passiert ein Schiffs-Unfall auf dem 
Rhein, ist dann ein anderes Gericht zuständig? Da es sich beim Rhein um ein internatio-
nales Gewässer handelt? 

4. Könnte sich Basel-Stadt vorstellen, dass man im Sommer wieder einen Linien-
Schiffsverkehr von Basel nach Strassburg und zurück einführt? 

5. Warum geht der Güterverkehr auf dem Rhein seit Jahren zurück? 

6. Wie viele Hotelschiffe haben im letzten Jahr in Basel vor Anker gelegen? 

7. Wie viel Geld muss ein Hotelschiff an Basel-Stadt abgeben, wenn es in Basel vor Anker 
liegt? 
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